
Benutzungsordnung - 
Schulhofgelände 

 

 
1. Auf allen öffentlichen Flächen und Plätzen im Gemeindegebiet 

ist das Konsumieren von jeglichem Alkohol nicht gestattet. Dies 
gilt auch für das gesamte Schulhofgelände. 

 
2. Ab 22.00 Uhr ist im Gemeindegebiet die Nachtruhe 

einzuhalten. 
 

3. Fußballspielen ist von 17 - 22 Uhr im Bereich des Rondells und 
im Soccer-Court gestattet. Bis 17:00 Uhr dürfen nur die Kinder 
der Betreuungseinrichtungen Fußball spielen.  
Auf allen anderen Flächen - einschließlich des Parkplatzes und 
des Durchgangs am Schwimmbad - sind Fußballspiele nicht 
erlaubt. 

 
4. Bei Übertretung der Verbote können Platzverweise 

ausgesprochen werden. 
 

5. Hunde sind an der Leine zu führen. 
 

Bei Übertretungen kann verordnungsgemäß ein Bußgeld 
verhängt werden! 
 
 

Der Markt Kirchseeon bittet alle Nutzer dringend 
um Beachtung dieser Benutzungsordnung! 

 
 

Der Bürgermeister 

 

 


